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Thüringer Gesetz zum Erlass und zur Änderung bibliotheksrechtlicher Vorschriften
- Thüringer Bibliotheksrechtsgesetz (ThürBibRG) -

Vom 16. Juli 2008
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Thüringer Bibliotheksgesetz (ThürBibG)

§ 1
Informationsfreiheit

Die geordneten und erschlossenen Sammlungen von
Büchern und anderen Medienwerken in körperlicher und
unkörperlicher Form (Bibliotheken) des Freistaats Thü-
ringen und der unter der Rechtsaufsicht des Landes ste-
henden juristischen Personen sind nach Maßgabe ihrer
Benutzungsbestimmungen und mit Rücksicht auf ihren
konkreten Zweck für jedermann zugänglich. Sie gewähr-
leisten damit in besonderer Weise das Grundrecht, sich
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert unter-
richten zu können. Das Gleiche gilt für die im Rahmen
freiwilliger Aufgabenerfüllung im eigenen Wirkungskreis
von den Gemeinden und Landkreisen unterhaltenen Bi-
bliotheken.

§ 2
Bibliotheken in Thüringen

(1) Landesbibliothek des Freistaats Thüringen ist die
Hochschulbibliothek der Friedrich-Schiller-Universität
Jena. Sie trägt den Namen "Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek Jena". Als Zentrum für Angelegenhei-
ten des wissenschaftlichen Bibliothekswesens nimmt sie
in Absprache mit den betroffenen Einrichtungen planeri-
sche und koordinierende Aufgaben wahr.

(2) Bibliotheken mit umfangreichen Beständen für wis-
senschaftliche Forschung und Lehre (wissenschaftliche
Bibliotheken) bestehen an den Hochschulen und der Be-

rufsakademie des Landes oder als eigenständige For-
schungsbibliotheken. Sie stehen unbeschadet ihrer beson-
deren Aufgaben für Forschung und Lehre jedermann ent-
sprechend § 1 für die private und berufliche wissenschaft-
liche Bildung zur Verfügung. Im Übrigen gelten die Rege-
lungen des Thüringer Hochschulgesetzes.

(3) Die von den Gemeinden und Landkreisen unterhalte-
nen allgemein zugänglichen Bibliotheken (öffentliche Bi-
bliotheken) dienen der schulischen, beruflichen und all-
gemeinen Bildung und Information. Die Landesfachstelle
für öffentliche Bibliotheken berät und unterstützt die öf-
fentlichen Bibliotheken und ihre Träger in allen Fragen bi-
bliotheksfachlicher und bibliotheksplanerischer Art.

(4) Bibliotheken für den Dienstgebrauch der Verwaltung
und der Gerichte (Behördenbibliotheken) sowie die Bibli-
othek des Thüringer Landtags sind, sofern die gewünsch-
ten Bücher und Medienwerke in anderen Bibliotheken des
Freistaats nicht zur Verfügung stehen und dienstliche Be-
lange nicht beeinträchtigt werden, entsprechend § 1 für
jedermann zugänglich.

(5) Die an den Schulen des Landes bestehenden Schulbi-
bliotheken dienen in Zusammenarbeit mit öffentlichen und
wissenschaftlichen Bibliotheken im besonderen Maße der
Lese- und Lernförderung sowie der Vermittlung von Medi-
enkompetenz.

(6) Öffentlich zugängliche Bibliotheken in privater oder
kirchlicher Trägerschaft (nicht staatliche Bibliotheken) er-
gänzen und bereichern das bibliothekarische Angebot im
Freistaat Thüringen.

§ 3
Bildung und Medienkompetenz

Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen und als solche
Partner für lebenslanges Lernen. Sie sind Orte der Wis-
senschaft, der Begegnung und der Kommunikation. Sie
fördern Wissen und gesellschaftliche Integration und stär-
ken die Lese-, Informations- und Medienkompetenz ihrer
Nutzer durch geeignete Maßnahmen sowie durch die Zu-
sammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrich-
tungen.

§ 4
Kulturelles Erbe

(1) Die wertvollen Altbestände und spezialisierten Samm-
lungen in den Bibliotheken sind Teil des kulturellen Erbes
Thüringens von europäischem Rang. Dies gilt insbeson-
dere für die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar,
die Forschungsbibliothek Gotha als Teil der Universitäts-
und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, die Sondersamm-
lung Bibliotheca Amploniana und für die Landesbibliothek.
Das kulturelle Erbe in den Bibliotheken ist durch sachge-
rechte Aufbewahrung und Erschließung sowie durch ge-
eignete Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung
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und Digitalisierung zu schützen, zu bewahren und für den
öffentlichen Gebrauch zu erhalten.

(2) Von einem Werk, das unter wesentlicher Verwendung
von historischem Buchbestand, Handschriften oder Nach-
lässen entstanden ist, ist unaufgefordert nach der Veröf-
fentlichung ein Beleg bei der Bibliothek, die den bearbei-
teten Bestand besitzt, in der veröffentlichten Form unent-
geltlich abzuliefern. Ist die unentgeltliche Ablieferung,
insbesondere wegen einer niedrigen Auflage oder hoher
Herstellungskosten, nicht zumutbar, kann der Bibliothek
entweder ein Exemplar des Werkes zur Herstellung einer
Vervielfältigung für einen angemessenen Zeitraum über-
lassen werden oder eine Entschädigung bis zur Höhe des
halben Ladenpreises beantragt werden. Wenn ein Laden-
preis nicht besteht, kann eine Entschädigung bis zur Höhe
der halben Herstellungskosten des Belegexemplares ver-
langt werden.

(3) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
lebender Personen bei der Übernahme, Erschließung und
Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gel-
ten die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entspre-
chend.

§ 5
Finanzierung

(1) Die Bibliotheken werden von ihren Trägern finanziert.
Die Aufwendungen für den Unterhalt kommunaler Biblio-
theken sind durch die Zuweisungen für freiwillige Leis-
tungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs
abgegolten. Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel
fördert das Land die Landesfachstelle für öffentliche Bi-
bliotheken sowie nach den vom zuständigen Ministerium
erlassenen Richtlinien und unter Berücksichtigung einer
Bibliotheksentwicklungsplanung vor allem innovative Pro-
jekte, besondere Dienstleistungen und Maßnahmen der
Qualitätssicherung in den Bibliotheken.

(2) Bibliotheken nach § 2 Abs. 1 bis 4 können sozial aus-
gewogene Benutzungsentgelte oder Gebühren erheben.
Die allgemeine Benutzung des Bestandes ohne Ausleihe
ist frei. Die Sätze 1 und 2  gelten auch für nicht staatliche
Bibliotheken, sofern sie zur Sicherung der bibliothekari-
schen Grundversorgung aus öffentlichen Mitteln geför-
dert werden.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes

Das Thüringer Hochschulgesetz vom 21. Dezember 2006
(GVBl. S. 601) wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 9 wird der Punkt durch ein Komma er-
setzt.

b) Folgende Nummer 10 wird angefügt:

"10. Aufgaben der Hochschulbibliotheken, die über
die bibliothekarische Versorgung der Hoch-
schule hinausgehen."

2. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort "Informations-
medien" die Worte "nach Maßgabe der Biblio-
theksordnung" eingefügt und das Wort "Biblio-
theksordnung" durch das Wort "Benutzungsord-
nung" ersetzt.

bb)Nach Satz 3 wird folgender neue Satz einge-
fügt:

"Sie fördern durch die Bereitstellung einer ge-
eigneten Infrastruktur das elektronische Publi-
zieren und den Aufbau digitaler Bibliotheken."

cc) Im bisherigen Satz 4 wird das Wort "Sie" durch
die Worte "Die Hochschulbibliotheken" ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

Artikel 3
Änderung des Thüringer Pressegesetzes

§ 12 des Thüringer Pressegesetzes vom 31. Juli 1991
(GVBl. S. 271), das zuletzt durch Gesetz vom 21. Juni
2002 (GVBl. S. 279) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte "der Verleger oder
Drucker" gestrichen.

2. In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "Universitätsbibli-
othek der Friedrich-Schiller-Universität" durch die Wor-
te "Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek" er-
setzt.

3. Folgender Absatz 3 wird angefügt:

"(3) Für digitale Publikationen gilt Absatz 1 entspre-
chend. Digitale Publikationen sind Darstellungen in
Schrift, Bild und Ton, die auf Datenträgern oder in un-
körperlicher Form in öffentlichen Netzen verbreitet wer-
den. Zur Ablieferung verpflichtet ist, wer den Datenträ-
ger wie ein Verleger verbreitet oder berechtigt ist, die
unkörperliche digitale Publikation öffentlich zugänglich
zu machen und den Sitz, eine Betriebsstätte oder den
Hauptwohnsitz in Thüringen hat. Die Ablieferung erfolgt
nach Maßgabe einer von dem für das Hochschulwe-
sen zuständigen Ministerium zu erlassenen Rechtsver-
ordnung. Die Landesbibliothek legt in Abstimmung mit
der Deutschen Nationalbibliothek die bei der Abliefe-
rung zu beachtenden technischen Standards fest."

Artikel 4
Änderung des Thüringer Archivgesetzes

§ 16 Abs. 4 des Thüringer Archivgesetzes vom 23. April
1992 (GVBl. S. 139) wird wie folgt geändert:
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1. In Satz 1 werden das Wort "Druckwerk" durch das Wort
"Werk", die Worte "Erscheinen des Druckwerkes" durch
die Worte "Veröffentlichung des Werkes" und die Wor-
te "ein Belegexemplar" durch die Worte "einen Beleg
in der veröffentlichten Form" ersetzt.

2. In Satz 2 werden die Worte "Kosten des Druckwerkes"
durch das Wort "Herstellungskosten" und das Wort
"Druckwerkes" durch das Wort "Werkes" ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 16. Juli 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski

Thüringer Gesetz
zur Änderung sicherheits- und verfassungsschutzrechtlicher Vorschriften

Vom 16. Juli 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Polizeiaufgabengesetzes

Das Polizeiaufgabengesetz vom 4. Juni 1992 (GVBl.
S. 199), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom
25. November 2004 (GVBl. S. 853), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Ermessen, Wahl der Mittel, Beweisverbote"

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 7
angefügt:

"(3) Eine Maßnahme nach diesem Gesetz, die sich
gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4 der
Strafprozessordnung (StPO), jeweils auch in Ver-
bindung mit § 53a StPO, genannte Person richtet
und voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würde,
über die diese Person das Zeugnis verweigern dürf-
te, ist unzulässig. Dennoch erlangte Erkenntnisse
dürfen nicht verwendet und verwertet werden. Auf-
zeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen.
Die Tatsache ihrer Erlangung und der Löschung der
Aufzeichnungen ist aktenkundig zu machen. Die
Sätze 2 bis 3 gelten entsprechend, wenn durch die-
se Maßnahme, die sich nicht gegen eine in § 53
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4 StPO, jeweils auch in
Verbindung mit § 53a StPO, genannte Person rich-
tet, von dieser Person Erkenntnisse erlangt wer-
den, über die sie das Zeugnis verweigern dürfte.

(4) Soweit durch eine Maßnahme nach diesem Ge-
setz eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 3b oder 5
StPO, jeweils auch in Verbindung mit § 53a StPO,
genannte Person betroffen wäre und dadurch vor-
aussichtlich Erkenntnisse erlangt würden, über die
diese Person das Zeugnis verweigern dürfte, ist dies
insbesondere unter der Voraussetzung, dass eine
auf bestimmte Tatsachen gestützte dringende Ge-

fahr vorliegt, im Rahmen der Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit zu berücksichtigen. Soweit hiernach
geboten, ist die Maßnahme zu unterlassen oder, so-
weit dies nach der Art der Maßnahme möglich ist,
zu beschränken.

(5) Der Absatz 4 gilt nicht, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass
1. die in den §§ 53 und 53a StPO genannten Per-

sonen für die Gefahr verantwortlich im Sinne des
§ 7 oder § 8 sind oder

2. an der Vorbereitung einer Straftat beteiligt sind
oder

3. diese über den Inhalt das Zeugnis nach den §§ 53
und 53a StPO nicht verweigern könnten.

Die Verwendung und Verwertung von Daten im Sin-
ne des Absatzes 3 Satz 2 ist zur Abwehr einer im
Einzelfall bestehenden Lebensgefahr oder einer
dringenden Gefahr für Leib oder Freiheit einer Per-
son zulässig. Vor einer Verwendung und Verwer-
tung der Daten ist über deren Zulässigkeit eine rich-
terliche Entscheidung herbeizuführen. Bei Gefahr
im Verzug kann die Entscheidung auch der Leiter
der Polizeibehörde treffen, bei Verhinderung des-
sen Stellvertreter. Bei Gefahr im Verzug ist die rich-
terliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.
Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk die be-
antragende Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das
Verfahren gelten die Bestimmungen des Gesetzes
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend.

(6) § 35 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(7) Der Kernbereich privater Lebensgestaltung im
Sinne dieses Gesetzes umfasst innere Vorgänge wie
Empfindungen, Gefühle, Überlegungen, Ansichten
und Erlebnisse höchstpersönlicher Art, aber auch
Gefühlsäußerungen, Äußerungen des unbewussten
Erlebens, Ausdrucksformen der Sexualität sowie die
Kommunikation mit Personen des besonderen Ver-
trauens, wie
1. engsten Familienangehörigen, beispielsweise

Ehepartnern, Lebenspartnern, Geschwistern
oder Verwandten in gerader Linie,




